
Kann atomare Verteidigung sıttlich gerechtfertigt seın ?
HIRSCHMANN S}

Der Beitrag „ Zur Diskussion die Wehrpflicht‘‘ den die ‚„„Stimmen der
Leit‘“ VOT CLHDCeIMM Jahr brachten begann mit dem Hinweis auf die unverme1ı1d-
liche Gefahr der Mifsverständnisse und Mißdeutungen, ;eNeCnNn Zeiten
aufgeregter Diskussionen solche Aufsätze ausgesetz sind, und mI1tdem Hin-
WC1S auf Sinn und Grenze VO  a} Außerungen AUus dem Raum der Kirche, die

solchen Fragen erfolgen. Genutzt hat damals der Hinweis nicht V1IE  ]
Trotzdem SC1L1 ‚n heute wıiederholt.

Weienn © Objektivität gewillter Mannn W1IC Walter irks etwa
der Krklärung VO.  b sieben Moraltheologen über ‚„‚christliche Friedenspolitik
und atomare Aufrüstung‘‘ Sätze schreiben ann W1€e6.: ‚„Die Erklärung läuft
faktisch auf S katholische moralische und politische Rechtfertigung der
Politik Adenauers hinaus. Sie ist ausgezeichneter und eindrucksvoller
moralisch-politischer Aufsatz Thema, geschrieben Von Moraltheologen
welche JEHC Politik billigen der 99-  1e sıieben katholischen JTheologen ha-
ben versucht MIt der kirchlichen Einheit zugleich die Einheit der politischen
Front sichern““ sınd das Behauptungen die weder uUus dem TLext her-
A US gerechtfertigt sind noch dem Sinn der Erklärung gerecht werden .och

den V oraussetzungen die Krklärung führten, ANe hinreichende rund-
Jage besitzen Man kannn alles unterschreiben, w äas dieser Erklärung OM  l
sSagt 1STt und doch andern wehr-politischen Folgerungen kommen qls die
Bundesregierung oder die Parlamentsmehrheit ber heute besteht he-
Mmtien christlichen Kreisen S starke Voreingenommenheit gegenüber
allen kirchlichen Aussagen, die geeıgneL sind der CGCDU nutfzen (Dats
diesem Anliıegen teilweise ELWa Berechtigtes ıst haben dieser Leit-
schrıift anderer Stelle Sgesagt Daher kommt CS, dafß Aussagen, die
unmittelbaren Dienst der Kirche gemacht werden, als Dienst
Partei stehend verurteilt werden S1IC, W Iı ULSCeTCIE Fall gee1gneL sind
die Partei VO Vorwürfen entlasten, die AUuSs CLE Verzerrung des kirch-
Llichen Standpunktes heraus gemacht werden

S0 ( ] och einmal ausdrücklich SESAST, da{fß mMmi1t den folgenden Ausfüh-
rungen uch <sich Politiker Rechtfertigung ihrer W ehrpolitik quft
ätze daraus berufen Öönnen übrisens nıicht christliche, sondern uch
nichtchristliche nicht nicht-sozialistische, sondern auch sozlalistische ;

selbst kommunistische nicht beabsichtigten, die KRüstungspolitik der
CDU/CSU als Forderung des christlichen (Sewissens hinzustellen, och ihre
politische Angemessenheit darzutun sondern CIHNZ15 und allein ZC1LS'CIL, da{fßs
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gegen S1E nicht geltend gemacht werden kann, atomare Verteidigung sSe1 „ Un-
ter allen Umgständen‘“‘ mıt der christlichen Sittenlehre unvereinbar.

Gerade das aber wird heute ın Deutschland gesagt. Hs wurde der Bun-
destagsdiskussion von mehreren Sprechern der SPI) behauptet. FKıs wird
den Anfragen der kirchlicehen Bruderschaften die Synode der EK  - be-
hauptet. Sprecher dieser Gruppen TasSs ihre theologischen Argumente
eiNer Fülle VO. Ansprachen und schriftlichen Äußerungen heute auch
breite Schichten des katholischen Volkes heran. Bei diesen Veranstaltungen
sprechen, diesen Zeitungen uUun: Zeitschriften schreiben auch Katholiken.
sprechen und schreiben Sı da{ißs S1E sich nicht eindeutig VO den 1eT oft VOL-

getiragenen falschen Grundsätzen distanztıeren, sondern selbst grundsätzlich
unklar bleiben. Dadurch entsteht jener Notstand der Seelsorge, der
itte die Stellungnahme führte, die der Erklärung der s1ieben hNe0-
Jlogen erfolgte. S1ie kam nıicht VÜO  e einer politischen Partei un kein Partei-
politiker war bei ihrer Abfassung beteiligt.

Das Wort beansprucht nicht, eın Wort „d(',"'“ Kirche 1m amtlichen Sinn
Se1N. Eın Daar katholische Theologen sind nicht „die  CC Kirche, och sınd S1E
Gheder des hierarchischen Lehramts. Ihr Wort beansprucht auch nicht, das
Wort „d—e]'“ katholischen Moraltheologie SeC1in Ks bestand nicht der
WerAsch und das Bedürfnis, eine gememsame Stellungnahme. der katho-
lischen Moraltheologen herbeizuführen: eiN1ge katholische Moraltheologen

Deutschland haben sich bei anderer. Gelegenheit ZU  . gLeichen Frage c
äußert. Es hat allerdings auch keiner der SseINe Mitunterschrift (Sebete-
HNN abgelehnt. FKs ıst auch nicht, W1€. verdächtigend geäufßert wurde, das
Werk eINES Theologen 1 haben mehr daran gearbeitet, als die Un-
terschrift verrTät, und C! haben uch sachverständige ‚Aa1L1en langen Bera-
tungen mitgearbeitet. ıst auch e1In moraltheologisches „Gutachten‘
Ein solches, zur Frage heute erstellt, brauchte nicht, W1€e Dirks meıint ‚,d11-
zufangen, die Moral des Widerstandes un der Verteidigung CUEIN Ma-
ter1al 116  e durchdenken‘‘. |DS gibt den letzten Jahren e1iNne Fülle beacht-
licher moraltheologischer Außerungen 1esen Kragen.*
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Es ıst auch nicht f:raébar‚ die Aussagen von Prof Monzel in V seinem KNA-
Interview 5 SCOCN die Aussagen der Krklärung auszuspielen. Beide wider-
sprechen einander keiner einzIgeN Stelle, obwohl jedes einzelne Fragen
mitbehandelt, die das andere nicht behandelt beide haben unterschiedliche
Voraussetzungen und Zielsetzungen der Auswahl der angeschnittenen Kra-

Schließlich geht der Erklärung nıcht 1Ur ätze prinzipiellen
Aussagen der Moraltheologie über die Bedingungen und Grenzen dies Ver-
teidigungsrechtes, sondern eCiNne auftf die deutsche Situation bezogene Dar-
legung der Stellungnahmen diees kirchlichen Lehr- und Hirtenamtes A

<{ [*] Fragen. Diese umftfa{ist nıcht 1U  — Prinzipien, sondern uch Hinweise auf
Jatsachen, die be1i der Urteilsbildung des (GGewissens der politischen Ent-
scheidung besonders bedenken und berücksichtigen sıind

Dafs die Stellungnahmen des Lehramtes nıcht den Anspruch auf Unfehl-
barkeit machen, bedeutet nicht, da{fßs S1E. unverbindlich sind. Darlegungen
dieser Art sınd heute der Kirche willen notwendig; dienn bestehen
Tter den Christen, auch unftfer den Katholiken, nıcht Meinungsverschie-
denheiten politischen Ermessensiragen; sondern S bestehen in Bezug auf

Thema auch weiıtverbreitete Unklaärheiten und Irrtümer Grundsatz-
Iragen, die Widerspruch einer verbindlichen Lehrtradition iın SC -

DLr Kirche stehen. rechtigkeit und Liebe ‘V\erbietenk C5S, leichtfertig
terstellen. dieser Gegensatz SEL allen, die sich befinden, bewufst. ber
der gute Glaube und die TE1INE Absicht reichen nicht aus, ihre konkreten Stel-
lungnahmen qls ‚christlich möglich“ Schutz nehmen, WECNIL S1E mıiıt Be-
gründungen erTfolgen, deren Vereinbarkeit mit der kirchlichien Lehrtradition
ZUIN mindesten fraglich ıst, der Kormen propagiert wird, die die Hein-
erhaltung der ‚„gesunden ehre  D (2 1im 4, tatsächlich gefährden.

Die sıttliche Begrümlung der DVerteidigungspflicht
ach katholischer Sittenlehre hat.das (;emeinwesen das Recht und uıuntier

Umständen die PfLicht, einem ungerechten Angrift auft Giiter, deren Schutz
ihm Rahmen SEeINES Zieles, des Gemeinwohls, anvertraut ist, mıiıt (sewalt
wehren. Dieses Recht und diese Pfhicht ruhen auft ZWEI Grundlagen. Die erste ist
die sittliche Ordnung der Erzwingbarkeit VO  m} Rechten überhaupt, die zweıte
die sittliche Ordnung des Dienstes der Verwirklichung des Gemeinwohls.

Mit der Würde des Mensqhen als Menschen, SeiInNner Gottebenbildlichkeit
sind Rechte gegeben Ausstrahlungen dieser SeINeET Würde und (otteben-
bildlichkeit. In Verbindung mıt der sittlichen Notwendigkeit der erwirk-
lichung des Kechtes, miıt der Leiblichkeit der menschlichen Person und mıt

LOr 196 (1956) 344; Buzzard, Slesser, Lowenthal, H-Bomb Maésive retahatıon
graduated deterrence?®? Int. Afftfaırs 143—165; MeCormuchk:, Challenge

ot Nuclear World Soc Casework (195C) S. 343—350; H-Bomb splıts the Englısh
church. Natıon 1831 5.4C€C; Muste, Moral lımıts of Wäar, eb 181 (1955) 117

KNA-Katholische Nachrichten-Agentur, 4. 1956, Beılage j Z
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Kann atomare Verteidiéung sıttlıch gereqi1tférfivgt sein?

der Möglichkeit rechtswidrigen Verhaltens menschlicher Personen ist
gleich gegeben, e1in ‚eil dieser Rechte grundsätzlich erzwingbar ist Wo

ienst der Rechtsverwirklichung Zwang angewandt wird, SC1 SCS
eiInNen rechtswidrigen Willen, der die Durchsetzung VOIL Recht verhindern
versucht, Se1 SCSCch einen rechtswidrigen Willen, der Recht anzugreifen
versucht, Se1 6! SCSCH e1INeEN W ıllen, der schuldig geworden 1st und der durch
die UÜbernahme der Strafe die Hoheit der RKechtsordnung gegenüber SEeINET
Schuld anzuerkennen hat, „ diesen Fällen ıst Verwirklichung der Gewalt

Dienste des Rechtes nichts anderes als Sinnerfüllung der materiellen
Wirklichkeit ihrer Hinordnung quf die geistige. Sie ist Offenbarwerdung
der Gottebenbildliichkeit des Menschen Ja KRecht; Sichtbarmachung
der Macht (sottes selbst ın der Macht des Menschen Macht 1ıst nicht sich
OSEe uch als Anwendung physischer (Sewalt einen Menschen nıcht
Iie gegenteillige Ansıicht ıst Manichäismus. Auch ihre Androhung, die heute

häufig srundsätzlich diffamierte „Abschreckung‘‘, ist solange nicht. qls
die Inanspruchnahme der menschlichen Furcht Jjenem Rahmen bleibt,
dem Furcht VOL der Geltendmachung der (GGewalt Dienst des Rechtes für
den Fall des rechtswidrigen Verhaltens sinnvoall un sittlich gerechtfertigt
ist uch die srundsätzlichie Diffamierung der ‚„Abschreckung“ ist pseudo-
humanıtärer anıchäismus.

m Dienst des Rechtes ist Gewalt aber nicht 19108  ur unter Umständen berech-
sondern uch Pflicht Die (Grenzen VO Recht un! Pflicht beim (GJemein-

W ECSECI) ergeben sich hier AaUuS seiner Verpilichtung und seiner Berechtigung
VO Gemeinwohl her dem Inbegriff jener äaulßern Ordnung des mensch-
lichen Zusammenlebens, die den Kinzelnen und Gruppen, die auf dem SC-
melinsamen Boden des Staates ZUSAaININCIN leben und wirken gezwungen
sind, ermöglicht, die Aufgaben erfüllen, die ihnen im Rahmen ihres vollen
Menschentums und der 1n diesem erfüllenden Heilswirklichkeit gesetzt
sind Wırd diese OUrdnung g—emeinwbhlwidriger W eise angegriffen, hat
das (+emeinwesen S16 verteidigen. Unterläßt C5S, diese Pflicht überhaupt
oder zureichend erfüllen entweder durch mangelnde tatsächliche Ver-
teidigung oder durch mangelnde Bereitschaft für den Fall, s1€e praktisch
wird wiırd mitschuldig allem Unrecht, das sich infolge dieser
Unterlassung durch tatsächliche Gewalt oder Drohung durchsetzt. Das Be-
wulstsein dieser Verantwortung und der Schuld, sich hiıer Aaus der Unter-

Jassung erfüllter V\érteidigungspflicht ergeben kann, ıst heute weitgehend
geschwächt. Die fürchterlichen Folgen ätomaner_yKampfführung bannen den
Blick einselt1g auft die Frage nach der Verantwortung für Handlungen, die
solche Vernichtungen Leben un: Gesundheit Folge haben oder haben
Önnen. Allzu leicht ommt dabe1 der Blicek auf die rage ach der Ver-

antwortung die Folgen V'U'|  n Unterlassungen der Erfüllung der Vertel-

digungspflicht kurz. KHıs ist eindrucksvoll, sich oder anderen vorzustellen,
W1e die Befürworter der atomaren us  S, ihr W agnıs mißlingt,
durch solche Küstung diese I rümmer verhindern autf den Irüm-
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116 ihres Va.terla.ndes sıtzend klagen: .„„.Das hab ich nıcht gewollt.“ —_ Aber
das Bild bedarf der Krgänzung durch das andere: die Bekämpfer dieser Rü-
SLUNgS, die einem VOL: der aufßderen Vernichtung bewahrten, aber einem t0-
talitären Unrechtstaat TNEeEU ZU Opfer gefallenen Vaterland SaSecnN: ‚„„‚Man
kann immer, uch einem totalitären Unrechtsstaat, och christlich leben
und = dem, sSe1INE Machthaber darin tun, bin ich unschuldig.‘“ Das Wäre,
WCNIL die Verteidigung pflichtwidrig unterlassen wurde, keine ‚„‚christliche
Existenz“‘. Das des Verzichtes auf Gewaltanwendung Dienst des
Rechtes ıst weder das Belieben des Einzelnen och der verantwortlichen
Führung des (;emeinwesens gestellt.

Grenzen des I)erteidigwngsrech?e.s
Die siülicfi>e Ordnung begr/ünd-et icht Nu 816 begrenzt auch 1€ Inan-

spruchnahme Von (rewalt. Solche Begrenzung iıst VO Ziel her möglich:
Wo e{iwa. ın der Abwehr eINESs ungerechten Angriffs die Gewaltanwendung
Jenes Maiiß überschreitet, das ZU Zweck der Abwehr notwendig ist, wird S16
selbst unsıttlich. Schon dieser Grundsatz SETZ einer gerechtfertigten Ver-
teidigung 1 Kriegsfall erhebliche Grenzen. Dafß S16 tatsächlich oft ber-
schritten worden sind, braucht nicht SEsagt werden. Die Begrenzung
kann sich auch AUUS den Umständen heraus ergeben: Wo etwa die (GSewaltan-
wendung Dienst der Verteidigung höhere un: zugleich dringendere Werte
als die verteidigenden antasten würde, ann die rechtliche un!: sittliche
Ordnung die wıderstandslose Ainnahme EINES ungerechten Angriffs ADE  j

Pflicht machen.: Die Begrenzung annn schließlich au's der Natur des ZzZUr

Verteidigung eingesetzten Mittels, der (/ gegeben Se1IN. Der Zweck der
Verwirklichung rechtmäßiger Verteidigung als solcher rechtfertigt r nıcht
schon jedes Mittel, das gee1ignet ıst, diesen Zweck erfolgreich zu erfüllen. Der
Einsatz CINeSs bestimmten Kampfmittels ist auch nicht schon deshalb sittlich
einwandfrei, wei1 technisch möglich oder vollendet ist ; auch nicht schon
deshalb, weeil ZUT Erreichung SECINES Zwecks das billigste ist; oder VOImInNn

Standpunkt des posıtivierten Völkerrechtes nicht beanstanden ist; auch
nıcht schon deshalb., weil VO (Fegner angewandt wird, zuérst angewandt
wurde der weil dieser wen1ıgstens bereit € anzuwenden, 6S Se1 denn, ich
Se1 bereit, derselben W eise zurückzuschlagen; 6S ist auch nicht schon des-
halb einwandfrel, weil der eigene Bundesgenosse dazu entschlossen ist, C4

einzusetzen, oder sSeINE Bündnisschaft davon abhängig macht, da{fß auch ich
mich azu entschließe. Anderseits ıst s nicht schon deshalb verwerflich,
weil die ((Fefahr SCINES Mißbrauches besteht oder sehr gTO5 ist 65 kann Ja
Se1IN, da{fß die Hinnahme der Gefahr durch die Rücksicht auf eine sbnst
vermeidliche, och größere Gefahr aufgewogen wird.

Niemals ıst ım /usammenhang der Verteidigung, auch der rechtmäßigen,
die direkte 1ötung oder Verstümmelung auch 10808  _ eInNeS.EINZIKEN Menschen
sittlich gerechtfertigt. Schon bei Thomas VO Aquin un: Hugo Grotius, der
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ttlıch ert

nachzulesen, daß der Tod unddie Ver-
stümmelung des ungerecht Angreifenden Fall der gerechtfertigten Ver-
teidigung nicht die Folg;e einer direkten Tötung oder Verstümmelung sind
der_ Verteidigende %eabs‚ichtigt S16 nicht und verfügt -darum ’ nıcht auf
menschliche Autorıität hin unmittelbar über Leben und körperliche Integri-
tat eines andern vielleicht subjektiv schuldlosen Menschen, sondern
äilst S1e qals unvermeidliche; wenn .auch vorausgesehene und verursachte
NébenWirkung einer Handlung, deren Sinn die Geltendmachung der Macht
des Rechtes gegenüber dem Versuch seiner- Verletzung ist W0 dieser Ver-
such im Fall rechtmäßiger Verteidigung zu Lod und Verstümmelung des
Angreifers führt, hat dieser sich diese Folgen selbst zuzuschreiben. Darum
ıst die Tötung und Verstümmelun des ur_1ge_fechf Angrelfenden K‚i'i;égÄ
nif:ht Mord und Graugamk»ei;t.

Lebén u„nd IO beir%srecht inder Derteidigung
uch ;i‘i‘es'em‘ Zusammenhéfxg bestehen heute viele Irrtümer und Un-

klarheiten, die mıt der traditionellen Ikatholischen Lehre Vo. Verteidigungs-
recht, zın em CT Papst seinen Stellungnahmen A UNSeTET Frage entschie-
den und eindeutig festhält, iın Widerspruch stehen. Sie beziehen sich haupt-
sächlich auf die Ausdehnung VO: Tod und Verstümmelung als Wolge der Ge-
waltanwendung, auch bei gerechtfertigter Verteidigung, auf Personen, die
niıcht dem ungerechten Angriff persönlicher Stellungnahme beteiligt
sind Sie sind ogrundsätzlich immer von em ‚„ Aggressor”” unterscheiden.
Auch im Fall des sogenannten „„totalen“ Krieges! Kın Volk kann der (Ge-
samtheit aller seiner Glieder wohl einem solchen Krieg das 0Pf=er e1INes
ungere‚chtén Angriffs werden: niemals aber kannı.es allen seinen Gliedern
der Träger eines ungerechten Angriffs Se1LN. Es gibt immer eine Fülle vVvon
Personen, die einer eigenen Stellungnahme Sinn der Bejahung des un -

gerechten Angriffs weder fähig noch gewillt sind: die Gesamtheit der Le-
bensäufßerungen aller Glieder eiInes Volkes gehen nicht als inte@-ier‘ender
Bestand den ‚ungé‘rechten Angriff ein, der  A vielleicht seinem Na-
INn geführt wird. Das bedeutet : — das uch durchzuführen

immer grundsätzlich unterschieden werden muß zwischen jenen
Gewaltanwendungen, 16 sich unmittelbar gegen die Träger der Aggression
richten, und ihren Kolgen, un! Gewaltanwendungen, die sich unmittelbar
oder ihren Folgen SC  SE die richten, die nicht uhmitfqlba; der Aggres-

H ügo Grotius, De 1Ure KTı ET pacıs, 2.V Buch. '1, kapitel IV, 2; Ausgabe ,r‚Kls;ssikér
des Völkerrechts‘‘® I 137 (Tübingen 1950, B. Mohr): ‚„Aber {A homas [0)08 Aquıin
bemerkt richtig, da bei einer wahren Verteidigung, richtig verstanden, ıne absichtliche
JTötung nıcht stattfindet; nıcht weil C: keın anderer._ Ausweg bleıbt, ıIn einzelnen
Fällen erlaubt ist, das mıt Vorsatz Z11 {un, was .den Tod des Angreıfers ZUL FKFolge hat, SON-

dern weıl dessen Tod nıcht als der eigentliche Zweck beabsichtigt Ast, wW16 bel einer DC-
richtlichen Exekution. Es ist das einzige, was dann die Zeit noch gestattet. Denn 1im üb-
rigen soll - der Angegriffene dieser Zeıt heber eLWaS LUN, as en andern abscyhregke}
10der_gchwät‚;he, als ‘W’9dur_ch er ıhn umbringe. -
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510 iden
technischen Sinn ! beteiligt sind. Direkte Tötungun: Verstümmelung ist
selbstverständlich uch ihnen gegenüber LMUNEGT unsiıttlich.Darum
CL Reihe erroristischer Bombenangriffe des etzten Krieges und uch die
atomaren Angriffe auf Hiroschima und Nagasaki unsittlich: SLC richteten
sich nicht der Wirkung, sondern uch ı der Absicht der ‚„ Verteidiger“
unterschiedslos SCSECN beide Gruppen Atomare Angriffe dieser Art wäaren

uch Zukunft unsittlich ; auch w C111 S1C als „Vergeltung“ für entspre-
chende Angriffe der Gegenseite erfolgten. Ja, selbst die Drohung mıt solchen
Angriffen ist unsittlich, selbst dann, NUr dem Zweck erfolgt, die
Voraussetzung ihrer Verwirklichung, den entsprechenden Angriff der andern
Deite, verhindern, oder dabei der ernste Wille besteht, die Drohung
auf keinenHall verwirklichen.
KEtwas Sanz anderes aber ist, sittlich betrachtet, die Anwendung VO  en (Ze=

waltmitteln, deren vernichtende oder verstümmelnde Wirkung unbeabsich-
tıgt, aber vorausgesehen und verursacht, diese dem Unrecht Unbeteilig-

mıiıttrıfft Die Verletzung des Lebens der der körperlichen Integrität qlg
solchie ıst och nıicht notwendig CLIN Verletzung des Rechtes auf Leben un
Integrität und arum schon das fünfte Gebot Das Recht Men-
schen auf SC Lieben und autfz körperliche Integritätgeht nicht weeit,

IC} auch jede unbeabsichtigte, ber als Nebenfolge gewaltsamer Verte1-
digung gleicher oder höherer dringender VWerte verursachte und ı auf g_
N OIMNINEILE Verletzung VO Leben und körperlicher Integrität ZU Unrecht
macht. Die Hinnahme solcher Verletzung sowohl sei1tens dessen, der Gewalt
gebraucht, W 1ı dessen, der S 1C erleidet, kann sittlich durchaus einwandfrei
und zumutbar SC SE kannn Ausdruck, ]3 selbst Forderung der Liebe

Ich weil, das Verständnis dieser eindeutig 1 der Tradition der ka-
tholischen Sittenlehre stehenden Unterscheidung die nicht NUur für das Ver-
teidigungsrecht, sondern das Tötungsrecht schlechthin, ja für alle Hand-
lungen miıt schädigenden Nebenwirkungen gilt, manchem schwer 1st
Nicht Ärzte sich schwer darin bei ihrer Anwendung aut die FEthik
arztlichen Handelns, auch 61116 grOße S  zahl V'O!  - Juristen, dieVO CLANCLI TC

kausalen Handlungslehre nicht frei werden, un CS, und glauben iıhr muıt
den Kategoriıen des ‚„„‚dolus eventualis®® beikommen können Das äandert
nichts darın, dafß das unreflexe (sew1issen des alltäglichen Handelns 1er klar
zwischen dem ‚„„‚Gewollten‘ und ‚„Zugelassenen‘ unterscheidet.

och z andere Frage V'Ol grundsätzlicher Bedeutung wird diesem
Zusammenhang heute oft falsch oder unzulänglich beantwortet. Leben und
körperliche Integrität sind Z W. menschliche Werte, ber nicht unmittelbar
sittlich unbedingt verpflichtende Werte Die Ehrfurcht VOL dem Teben un:

individuellen un: erhblichen Ganzheit ist C1LELC Tugend; ber S1LC verlangt
nıcht die absolute nantastbarkeit beider Niemand weiils das deutlicher alg
der Christ dem dies eindrucksvoall Neuen Testament gesagt ist (Joh

13) Die Frage 1st durchaus angebracht ob nıicht bei allem Respekt VOF
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sı €&' benswerk die „Ehrfurcht ı dem

unseIr ammenhang bei Albert Schweitzer der die Wertung des „5C-waltlosenWiderstandes‘‘ bei Gandhi nen Akzent tragen, der dem Kvange-lium fremd ıst. och mehr Zurückhaltung 1st geboten gegenüber dem
„Ethos‘‘ das sich heute oft ı Forderungen ach dem Verzicht auf ato-
InaTrTe Kampfmittel Wort meldet. Urteilsfähige schätzen, da{fß WIT
Deutschland Jahren, seıt atomare W affen Leben gefährden,miıt Millionen 102101 Abtreibungen: rechnen haben Wie ist das horrende
Mißverhältnis erklären zwischen der Gelassenheit, miıt der diese Tatsache
nter allen Umständen eindeutig unsıttlicher Verletzung VON Leben und
Integrität ı Volk hingen—0mmen wird — selbst $S1€6 bekannt ist
und der bis die Grenze der Massenhysteriegehenden Entrüstung ber die
Gefahren, denen unser Leben durch atomare Waffen ausgesetzt ist ! der
verbindet nicht doch beide Haltungen weitgehend oft ı „praktische Ma-
terialismus‘‘“ 5 au en ı uUNnserm Zusammenhang 1US AI ImMmer © 111-
drucksvall hinweist?

Gewaltanwendung der Heitsordnung
ber widerspricht nıcht solches naturrechtliche Argumentieren dem, Was

die Schrift über die Gewalfl-osigk-eit des Christen sagt? uch hier <ibtAuffassungen, die traditionellen katholischen Lehre ı unklaren
Verhältnis oder Widerspruch stehen. S1e geraten die Gefahr des theolo-
gischen chwärmertums oder erliegen ihr oder begünstigen € Wer
was Ahnung VO  am} UuUNSCTeEeTr seelsorglichen Siıtuation hat, weiß, W1C VOI -
breitetes Schwärmertum sich eute den Rüstungsproblemen entzündet.
ast jeder Jag Ta CLNDEM Produkte dieser Bewegung Verbiqdungen der
Rüstungsfrage miıt Visionen. Apokalypsekommentaren, konvulsionistischen
Versammlungen un: Schlimmeres au denSchreibtisch.

Gewiß ıst die staatliche Zwangsgewalt C111 Folge des Siündenfalls „ Wenn
In Reich V'O dieser Welt WAäarTre, würden IHNCLNC Diener kämpfen‘‘
(Joh 18, 36} Und ebenso gewil bedient sich Christus der Herr ZUT Ver-
wirklichung. Reiches nicht unmittelbar der /Zwangsmittel des Staates:
Er verzichtet auf die Geltendmachung e1iNnes Rechtes 711  — Gewalt: „Stecke
Dein Schwert ı die Scheide‘‘ (Joh 11); immerhin: ‚„Uder meıinst du ich
könnte INneLNEN Vater nıicht ıtten und würde IN sogleich mehr als zwolf
Legionen Engel Hilfe schicken“‘ (Mt 26, J9)! Kr macht Beispiel auch
ZuUum Gebot Jünger: „Ahr sollt dem ‚Ösen nicht widerstehen;: sondern

dich jemand auf deine rechteWange schlägt, halte ihm auch die
andere hın““ (Mt ;99) Was ist hier UNsSeTeET Krage ]  .  esagt ?

Positiv sicher dies, dafß auch SC1IMN Jünger sich  ] der Durchsetzung S
Reiches nicht unmittelbar der staatlichen Machtmittel bedienen sollen. Sie
haben das oft VErSCSSCH; und arum mu{ß ihnen 11INnNmer wıieder g_
5a werden, W I der Herr selbst den SCr begreifendenSeinen gesagt
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hat. Die Kirche darf sich weder vVAM ihrer Ausbreitung er Welt
W aftfen bedienen, noch vom Staat verlangen, daß ‚ s1e Z711 die’se_xri „Ziel
führt dafür ıst der Staat nicht da und diesem Sinn: gecht € bei der (Sel:
tendmachung staatlicher Zwangsgewalt nicht ‚„christliche Werte“”.
uch die einzelne Person ist der Nac_hfolgq Christi 'untel" Umständen azu
aufgerufen, qauft die Geltendmachung €eINES unzweifelhaften Rechtes ZUT SC -
waltsamen Verteidigung um eines höheren ‘christlichen ETTES willen frei-
willig VAN verzichten: twa der Gleichförmigkeit miıt dem Erlöser willen

der leidenden Hingabe des eigenen Lebens W1€e viele Martyrer. Dabei ist
der Fall, WO ein Menéch das tut; klar Z untérsch@aid-en ;r  von andern,
er durch die Umstände gezwungen, gar kein Recht hat, von seinem Verteidi-
gungsrecht Gebrauch machen. Solche Situationen, wo. das Ertragen der
(Gewalt Fordefung des höheren Rechtes wird, sind möglic'h, _ohne daß S16
etwas ınterscheidend Christliches sich haben ter UmständéhIndem die Kirche qls und iın ihren Gliedern, die
von ihrem Haupt diese Sıtuation Saner Nachfolge' freiwilliger Hingabe
ihres Lebens gestellt werden, diese Nachfolge des Herrn vollzieht eine
Hingabile, der grundsätzlich jeder in ihr bereit semin mu{ verwirklicht
S1e 1er auft Erden, soweıt das irdisch möglich ist, die Überwindung JELCS
Schuldzusammenhangs, dem die staatliche qungségeWalt steht. Je christ-
licher die Menschen sind, um so mehr geht jener rechtswidrige Wille unter,
dessen Vorliegen die Voraussetzung dafür 1st, da{fß st;1gfliche Zw_angsgewa1t
überhatipt wird

Es hieße aber die biblischen AussaSCcH enf scliréid6nd . mißverste hen,
wenn diese ,',Verwirkliéhung Seines Reiches‘“‘, die V_0Üwirklichke_it der ErT1ö-
SUNg hiıer auf FErden bere1its als eine paradi-esiscxhe Ordnung ZU erwarten
wäre, bei der die staatliche (Gewalt, auch die staatli’c;hb Zwangsgewalt, hin-
fallıg würd«én . Das ist eiIne offenbar unmögliche Eschatologie. Darum bleibt
Röm 13; raft Die Ob rigkreit „ ISt Gottes Dienerin zum Besten für dich.
Wenn du Böses LUST, sollst du dich fürchten. icht Vs'innl‘osv' trägt 616 das
Schwert; sıe ist ja (sottes Dienerin, Rechtsvollstreckerin zur Bestrafung des-

sen.,. der das 095e tut.““ Kıs geht nicht A, dieses Wort spiritualistisch Z

verflüchtigen, W1€e C555 heute manche schwärmériéchq Exe g7ese‘ tut, die VeEeTr-

g:es‘_s-en‘ hat, daß Christus das Wort „Fleisch“‘ SeW orden ist und nıcht

Gpisfc — oder w aäs sie Geist enNnnt s geht auch nicht d verkür-
zen, wie es nıcht ohne hıerın iner sfiirittuiliétiéc'flen Eschatologie
liegen T LO UNSCIIN Zusammenhang Reinhold Schneider gétan hat Und

geht endlich nicht an, W1€e Walter Dirks tut, den guten Clauben SC-

t‘raggnen theologischen Irrtum Schneiders bei persön_fich'er Distanzıerung
von seiner Auffassung als 1Ns Narrenschiff, statt den Flug-
zeugträger‘‘, der der christlichen Wahrheit „näher“ stehe als die Haltung der

.‚bewaffneten Ausbreiter oder Verteidiger christlichle„rv Werte‘‘, theologisch
zugleich ZU verharmlosen und verklären.

Hs _ gehört \ Zden Ve1_*p_fliqhtur/1gflfi des : Stagtes; I Rechfsöf-dnuflg Zzu
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schützen,die, s1e erhalten bleibt, zugleich auch diemenschenwürdigsten
Voraussetzungen Entscheids 1Nem Lebenaus dem Glauben, q180
gemäß derBergpredigtund Nachfolge Christi, Reiche (sottes un der
Kirche schafft. Ks 1ıst für das Leben der Kirche ı dieser Welt nıicht gleich-gültig, ob der Staat diese Voraussetzungenschafft oder nicht. WAäar kann
Kirche sich auch ohne diese V oraussetzungen AaLLsS (GGottes Gnade dieser
Welt ‚entfalten:S1IC sind wederdie2och die notwendigen, och diıe
entscheidenden Voraussetzungen ihres Lebens dieser_ Welt Wenn aber
der taat Pflicht Verteidigung eC1Ner Rechtsordnung, die diese Vor-
aussetzung-en mitenthält, nıcht erfüllt. dann ist durch diese Möglichkeiten
der Gnade nicht entschuldigt. Und die christlichen: Staatsbürger, die die
pflichtgemäße Verteidigung unterließen und dann diesen Folgen lei-
den hätten, würden ihre Situation grotesk verkennen,W SLE glaubten,
solcher Lage ı größerer Nähe ZUIN (Geist der Bergpredigt der des heiligen
Franziskus der der Martyrerkirche stehen. Sie ständen vielmehr

der größten Nähe mittelalterlichen un neuzeitlichen ‚„Kreuz-
züglern‘‘,dıe Staat und Reich Gottes nıcht deutlich unterscheiden VeCeT-

mochten daß SLC, während JeENeE die. Kirche ZU. Staat machen 1i
Gefahr9 jetzt versucht sind, den Staat Kirche machen.

Der Mut, unter Aussicht auf millionenfache Zerstörung menschlichen Le-
bens ı der heutigen Situation das ÖOpfer atomarer Rüstung bejahen, kann
der Haltung des heili\gen Franziskus innerlich näherstehen un mehr Geist
VO Geist der Theologie des Kreuzes atmen als Denken, das naturrecht-
liche Pfinzipien vorschnell e1NCIN undurchdachten T'heologumenon Opfert :
W1C ‚M heute ı breiter Front evangelische Pfarrer und Theologen tun W.as
51 C opfern, ist I (  tück gemeImMsamer christlicher Substanz und ina  a}

kann 1 diesem Zusammenhang Männern W1C Emil Brunner, Thielicke, Kün-
neth und  X Asmussen nıicht dankbar u  fa]} dafür SeC1N, da{fßs S16 dem miıt a
Kraft wldersprechen.

Die sıttliche Meisterung der atomaren Krajt
Der FEinsatz a4LOMATer Kampfmittd ıst nıcht „unbedingt‘‘ unvereinbar mıiıt

den sittlichen Grenzen des staatlichen Verteidigungsrechtes. Das „unbe-
dingt  D besagt hier, dafß 65 unsittliche KEinsätze gibt VWer die vorstehenden
Ausführungen gelesen hat, annn sich Menge solcher Art ausdenken. Ks
soll 1eTr nıcht die I hese verteidigt werden, da{fß davon ı westlichen
Ailitanschen Planungen keinen Platz hätten. (Gerade 1eTr liegt das ‚.echte
ethische Problem. Waffentechnik und militärische Planung ı Zusammen-
hang mıt den a4LOMAT:! Kräften haben sich ı Öst und West teilweise ohne
Bindung JEHNC sittlichen (Srenzen entwickeln können, deren verpflichten-
den Charakter die Kirchie „ SC c gelegen oder ungelegen‘ W est un Ost
LUIMNM wieder 111185 Gewissen, rufen hat Wer jedes Mitmachen ı Produk-
tLoN; KExperiment, militärischer Planung, 1 Einsatz atomarer Kampfmittel
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die Sache leicht. Die ehrendeKirche hat as nicht getan 1U8$S AThat
den atomaren Angriffskampf aqals Kriegsverbrechen verworten. Er hat die
at0omare Verteidigung iunter bestimmten Umständen als möglich hingestellt
„„Was hier g-esagt haben, gilt VOLr allen ingen den ‚ABG-Krieg':den
atomischen, biologischen und chemischen. Die Frage, ob GE schlechthin nNnOt-

wendig werden sich —-  CDC ABCG--Krieg verteldigen, SEl

111er gestellt. Die Antwort 15ä43St sich aus denselben Prinzipienableiten,
die heute entscheiden, ob Krieg überhaupt rechtfertigen ist.7„„Ist
der moderne ‚„‚totale Krieg”, besonders der ABG-Krieg, grundsätzlich CI -

laubt* Es kann kein 7Zweitel darüber bestehen, namentlich er Schrek-
kıen und unermeßlhlichen Leiden, die durch den modernen Krieg hervorgeru-
fen werden, da{ßs C der strengsten nationalen und internationalen Sank-
tıonen Verbrechen darstellt, ıh ohnegerechten rund entfes-
seln (das heifßit: ohne da{fß durch eviıdentes Unrecht VO außerster
Schwere, das auf andere VWeise nicht verhindert werden kann, aufgezwun-
SCHh ist) Man rannn -die Frage ach der Erlaubtheit des Atomkrieges, des
chemischen und bakteriologischen KTIEDES grundsätzlich für den Fall
stellen, daß C qals unvermeidlich ZU Selbstverteidigung ılntier den anSCcSC-
benen Bedingungen beurteilt wird . €‘8 ‚„ Wieenn Rahmen der angegebenen
Grenzen, C moderner Krieg überhaupt gerechtfertigt werden kann
und tatsächlich gerechtfertigt ist, 669

[)Das Drängen des Papstes auf Vereinbarungen, die jede atomare Kampf-
mittel ächten, hat SC1I16 Voraussetzung darın, da{fß der Meinung ist, da{fßs

nicht schon 1Lın sich unsittlich ist Das gibt erst SC1LHNCIL Worten 1 der Weih-
nachtsansprache 1956 ihr volles Gewicht, „Wenn also olks-
vertretung oder C166 durch freie Wahl zustande gekommene Regierung in

äaußerster Not mit en legitimen Mitteln der Außen- nd Innenpolitik Ver-
teidigungsmaisnahmen beschließt und die ach ıhrem Urteil notwendigen
Dispositionen azu trifft, handelt auch S1C nicht unmoralisch, dafß ec1M

katholischer Bürger S1C)  h_ nıcht auf P (z;ew1ssen berufen kann, den
Weihrdienst WEISCETI un die (0)881 Gesetz festgelegten Pflichten nicht

ertüllen..10 Diese Worte sınd 111 eiNe® konkrete Situation hinein gCSPI‘O-
chen, der mıiıt Berufung auf die Gefahren aLOMAaTr Kriegführung dieses
Verw.eigerungsrecht behauptet worden WÄäar. Daran kommt weder Herr Rest
och Herr Nellen vorbel. Man kann nicht dem Feststellungsantrag der SPD
zustiımmen, da{fßs ‚„„‚atomare Sprengkörper jederArt Werkzeuge der blinden
Massenvernichtung sind un: ıhre Anwendung Ce1INne Verteidigung, sondern
unberechenbare Zerstörung allen menschlichen Lebens bedeutet‘“‘ un och

Übereinstimmung mıt den Worten des Papstes bleiben.

Ansprache die Teilnehmer der sechzehnten Sıtzung des internatıonalen Dokumen-
tatıonsbüros für Militärmedizın Oktober 1959, cta Apostolıcae Sedis (1953)

Pius ALL., 1954; vgl Herder-Korrespondenz (1954/59)
Pius ALL:; vgl Herder-Korrespondenz
Pıus X 1956 Vgl Herder-Korrespondenz 11 (1956/5%) 178
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rauchtes Wort 27Weenn die Indienststellung ESESMittels «Ce1INe solche:Ausdehnung des Übels mıiıt sich bringt, daß sich der
Kontrolle des Menschen völlig entzieht, mMu. C11C Anwendung als unsittLich
verworfen werden“‘‘ 11 bedeutet NUr, da{fß Auffassung ach solche
sittlichen Einsätze atomarer möglich siınd Das ist dann der Fall, wenn
entweder eCINe PFEHNATC Abstellung der Waffe auft die Abwehr des Angriffs -
unter Schonungdernicht ı der Aggression Stehenden oder £1iNe€e bwä-

der schädigenden Folgen des Einsatzes gegenüber den Folgen des Ver-
zichtes auf mehr möglich ist Die Tatsache, daß ‚eute nıcht alle Auswir-
kungen atomarer KExplosionen schon hinreichend bekannt sind, bedeutet
nicht, dafß die 1Ler geforderte Kontrolle völlig unmöglich ist uch die Stel-
lungnahmen der HFFachwissenschaft, die dem Papst VOL sCLNEN zwıschen
aubten und unerlaubten atomaren Gewaltanwendungen unterscheidenden
Ausführungen schr SCHAU bekannt5 ZW 1U S'CH nicht dazu, das anzuneh-

Kın ı diesem Zusammenhang Zuständiger WLG Weizsäcker hat das
CLIMeN Ausführunge;i Theorie der „abgeschreckten Abschreckung‘“‘

‚„Die Zeit““ (22 1958 Nr 21) ZUm Ausdruck gebracht.12 ıst ach dieser
Theorie, die längst eC1INeE bloße Theorie mehr 1st, „möglich eCLNe6 Disziplin i
der Verwendung der Atomwaffen entwickeln“‘ ‚„ KSs 1st technisch mMS -
lich, Atomwaffen begrenzt ınzusetzen. E Weizsäcker £NNntT die Männer, die
hinter diesen Sätzen stehen, „kluge und verantwortungsbewußte Menschen‘‘.
Wer 1€ ethische Diskussion ı führenden katholischen amerikanischen Zeit-
schriften UNsSECETET Krage kennt weiß da{ß 168e Gedanken ı den USA se1t
Jahren vorgetiragen nd ausführlich begründet werden, auch 190701 Männern,
1€ W16 E Murray selbst der Atom-KEnergie-Kommission angehörten der
die als moraltheologische Berater den WFachwissenschaftlern Verfügung
standen 13 Der Erzbischof VO Westminster faßte Osterpredigt die-
CS Jahres SC1INe Ausführungen, die untier bestimmten Kautelen sowohl die
Produktion, WL1LC das Kxperiment W16den Kinsatz Aatomarer Waffen für sSıtt-
ıch verantwortbar erklären, „Wir glauben nicht, dafß CS

schlüssig bewiesen ist, da{fß INa  = sich C1N€e Umstände vorstellen kann, 1

denen selbst {ür den FEinsatz der stärksten atomaren Waffe legitimes Zael
möglich ist. AA

Nochmals: C gew1lß nıcht einfach, wWwWeNnn INa  - sich 1Ur mıiıt der Frage
aquseinanderzusetzen hätte, wäas da jede atomare Gewaltanwendung un-

siıttlich C] och {tür Möglichkeiten für den Kall des ungerechten Angriffs
bleiben Ks hliebe ohl auch dann och eLIwas mehr un eLWAaSs anderes

als King all Müssen aber bei den atomaren Wafftfen die
altgewohnten Unterscheidungen, wäannı der KEinsatz erlaubt 1ıst wWwWäann nicht,
wiederholen, dann 1st die rage unverhältnismäßig schwerer Kür den Ethi-

11 Pius XIL., 1954 Vgl Herder-Korrespondenz (061.
1° Sonderdruck: Mıt der Bombe leben Die gegenwärtigen Aussıchten 6EiNETr Begrenzung

der Gefahr Atomkrieges. Hamburg 1958, Die eit (24
Vgl Literatur.
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ker. als für den Politiker und den Techniker. verkürzende
AntworPauf die Frage nach der sittlichen Tragbarkeit atomarer Waffenver-
wendung erschwert das urfliedingt n0tWendiéé Zusammenwirken 16sSeTr drei
verantwortlichen Gruppen. Es ist auch L1Ne Belastung, W: führende Wis-
senschaftler sich grundsätzlich der Hilfe hei der Erstellung atomarer W af-
fen VersaSsch, deren Kınsatz V'O!  —_ ihnen selbst unter bestimmten Umständ-e(n
{ür verantwortbar gehalten wird Dieses Sichversagen kann schuld daran
werden, da{fß einem Ernstfall tatsächlich KEinsätze erfolgen, die unterblie-
ben wären, wäre die Bereitschaft ZUuUr Mitarbeit da gewesen mıt der Kr-

von viel Leid viele Menschen, das Vel;nßid€n die, die 6S

lassen glaubten, keinen andern technischen Weg wußten.
Das Wagnis nımmt uns keiner ab Mit Recht schi‘ei]5t Weizsäcker Im 71-

tierten Zusammenhang: „ Wer sicher wissen .behauptet, W16 die Kata-
strophe vermieden werden kann, beweist schon dadurch seine Unglaubwür-
digkeit, W16 der, der sicher ZU w1issen behauptet, da{fß die Katastrophe
unvermeijidbar Sel. Wir Sen handeln, hne die Folgen vorher w1issen.““

Niemand ber ıst dieser sittlich, politisch un: technisch überaus kom-
plizierten Entscheidung unmittelbar weniger i1nstapde als emotional
aufgepeitschtes Volk.

ZEITBERICHT
Verfolgte 1r — Junge engliscfle ‘Käfholiken

Verfolgte Kirche

Wenn InNnan 1m „Hotbuch der verfolgten i(irche* Kapitel Kapitel durcharbeitet,
ommt einem NCUu die an Schwere der Verfolgung ZU. Bewußtseıin, der ıe
Kırche ım Osten ausgeliefert ıst (Recklinghausen ö4 j Paulus-Verlag,

Von der Oder hıs WIadiwostok un Shanghai reicht diese Verfolgung,
und erst VOrT der Weltkarte zeichnet sich ihr anzcSs Ausmaßs ab nahezu halb
Europa und halb Asıen sind ihr ausgeliefert: Estland, ettland, Lıtauen, die Ukra-
ıne, olen, die Tschecho-Slowakeı, anlen, ulgarıen, Ungarn, Jugoslawien,
Chına, Nordkorea, Nordvietnam und Inicht zuletzt der erd der Gewaltherrschaift:
dıe Sowjetunion selbst.
e Verfolgung der Kirche ist €e1 keineswegs stille, di»é"nur darauf aQauUSsS-

wäre. dıe Jugend gewinnen und dıe Kirche auft den Aussterbeetat ZU SetzZeN;
30001 dıe etihoden 1 einzelnen auch VO  b Land Land un ]e ach den Um-
ständen wechseln. In all den genaimten Ländern gıbt eıne unabsehbare Menge
Vo  — Martyrern, deren eNaAus Zahl ott allein ennt WAar versuchen dıe Sowjets
die übrige Welt UuUrc ıhre ropaganda täuschen, un leider haben s1e in SC-
wissen relisen auch gerade Deutschlands damıt Erfolg; aber nıemand, der sach-
hch und unforeinggnommen dıe rI‘/ats;ichen prüft, WwW1Ird S1C dérüber hinwegtäu-
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